
Bei der Beratung sind Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht mitgeteilt worden. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 

1. Die nach der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes vorgenommenen Änderungen 
werden gebilligt. 

 
2. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteili-

gung sowie die während der nachfolgenden eingeschränkten Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen geprüft und stimmt den Einzelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, diejenigen Personen und Träger öffentli-
cher Belange und Institutionen, die Stellungnahmen vorgebracht haben, von dem Ergeb-
nis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
3. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), geändert am 27. 
März 2020 (BGBl. I S. 587, 591) den Bebauungsplan Nr. 165 „Ehemals Hanssen-Gelände, 
nördlich Hauptstraße“ für das Gebiet zwischen Hauptstraße und Schwale-Niederung im 
Bereich der Grundstücke Hauptstraße 19 bis 43 im Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung. 

 
4. Die Begründung wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Beschluss über den Bebauungsplan nach § 

10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auch anzuge-
ben, wo der Plan, die Begründung eingesehen werden können. 

 
6. Der Flächennutzungsplan 1990 der Stadt Neumünster wird im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes Nr. 165 angepasst. Die bisherigen Flächendarstellungen als Sonder- und 
Wohnbaufläche werden mittels Flächentausch den Gebietsausweisungen im Bebauungs-
plan angepasst. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: 0 (Herr Feldmann-Jäger war nicht anwesend.) 
Enthaltung: 0 
 
Endg. entsch. Stelle: Ratsversammlung 
 


